
Der geförderte Ausbau betrifft ausschließlich Adressen, für die der Markt
im Jahr 2020 weniger als 30 Mbit/s verfügbar hatte und bei denen keine eigenwirtschaftlichen
Ausbauzusagen von Telekommunikationsunternehmen vorlagen.

Der geförderte Ausbau betrifft ausschließlich Adressen, für die der Markt
im Jahr 2020 im damaligen Bestand weniger als 30 Mbit/s verfügbar hatte und bei denen keine
eigenwirtschaftlichen Ausbauzusagen von Telekommunikationsunternehmen vorlagen.


